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Amt für Sicherheit, Ordnung und Veterinärwesen 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 

des Kreises Plön 

zur Anordnung eines Impfverbotes gegen die Infek-

tion mit dem Virus der Bovinen Virusdiarrhoe 

(BVDV = Bovines Virusdiarrhoe-Virus) bei Rindern 
 

Die Bovine Virus Diarrhoe (BVD) ist eine in Deutschland seit 2004 anzeigepflichtige und seit 

2011 im Rahmen der BVDV-Verordnung bekämpfungspflichtige Rinderseuche, die weltweit 

verbreitet ist und zu den verlustreichsten und wirtschaftlich bedeutendsten Virusinfektionen bei 

Rindern zählt.  

Auf der Grundlage des § 2 Absatz 1 Nr. 2 der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer 

Infektion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV-Verordnung)i werden nachstehende 

Maßnahmen für Rinder haltende Betriebe im Kreis Plön angeordnet und bekannt gegeben: 

 

1. Impfverbot 

Die Impfung von gehaltenen Rindern gegen das Virus der Bovinen Virusdiarrhoe ist in 

allen Betrieben verboten.  

2. Anordnung der sofortigen Vollziehung  

Im öffentlichen Interesse wird die sofortige Vollziehung der Nummer 1 dieser Allgemein-

verfügung angeordnet. 

3. Wirksamkeit und Geltungsdauer dieser Allgemeinverfügung 

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 110 Abs. 3 Satz 2 Landesverwaltungsgesetzii 

öffentlich bekannt gemacht. Sie gilt ab dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgen-

den Tag.  

Die Bekanntmachungen und Verkündungen des Kreises Plön erfolgen gemäß § 18 der 

Hauptsatzung des Kreises Plön durch Bereitstellung im Internet unter der Internetadresse 

www.kreis-ploen.de. Die örtliche Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des 

Tages bewirkt, an dem sie im Internet verfügbar ist.  

Diese Allgemeinverfügung gilt so lange, bis sie durch die Landrätin wieder aufgehoben 

wird. 

 

Begründung  

Die Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal Disease (BVD/MD) gehört zu den weltweit wirtschaftlich 

bedeutsamsten Infektionserkrankungen beim Rind. Eine Übertragung des Virus kann über Kot, 

http://www.kreis-ploen.de/
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Speichel und andere Körpersekrete auf horizontalem Wege von Tier zu Tier erfolgen. Die Auf-

nahme des Virus geschieht meist auf oralem oder nasalen Wege. Derartige Infektionen werden 

als transient (vorübergehend) bezeichnet und können mit vielfältigen Gesundheitsstörungen 

wie respiratorischen Symptomen, Durchfall, Fieber und bei Kühen mit sinkender Milchleistung 

und Fruchtbarkeitsstörungen einhergehen. Die Krankheitssymptome gehen i.d.R. nach einigen 

Tagen bis wenigen Wochen vorüber. Von besonderer Bedeutung ist jedoch die Übertragung 

des Virus vom tragenden Muttertier über die Placenta auf das ungeborene Kalb. Derart infizierte 

Kälber sind persistent (dauerhaft) infiziert und werden daher als PI-Tiere (PI = persistent infi-

ziert) bezeichnet. Sie fungieren als „Motor der Infektion“, da sie ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt 

das Virus zeitlebens in hohen Mengen ausscheiden und somit Infektketten aufrechterhalten - 

zum einen im Betrieb, zum anderen aber auch beim Transport und Verbringen. Bei Kontakt 

eines PI-Tieres mit einem trächtigen Rind kann das trächtige Rind eine transiente Infektion 

durchlaufen und zeitgleich das ungeborene Kalb infizieren, welches dann wiederum als PI-Tier 

zur Welt kommt. 

PI-Tiere können zu Kümmerern werden und an Mucosal Disease (MD) erkranken. Hierbei han-

delt es sich um eine durch u.a. Erosionen der Schleimhäute und blutigen Durchfall gekenn-

zeichnete immer tödlich verlaufende Erkrankung durch Virusmutation. 

Der Bedeutung von PI-Tieren für die Weiterverbreitung der BVD wird im Rahmen der BVDV-

Verordnung Rechnung getragen: Kernpunkt der seit 2011 bestehenden Verordnung ist die Un-

tersuchungspflicht aller Nutzrinder innerhalb des ersten Lebensmonats, die bei negativem Er-

gebnis zu einer lebenslang gültigen Zertifizierung als virusfreies Rind („BVDV-unverdächtig“) 

führt. Seit Inkrafttreten der BVDV-Verordnung ist ein kontinuierlicher Rückgang der Anzahl 

BVDV-infizierter Bestände zu verzeichnen. Im Vordergrund der Bekämpfung steht dabei im-

mer die Identifikation von PI-Tieren und deren Entfernung aus den Beständen. 

Im Kreis Plön ist zum letzten Mal am 25.08.2016 ein PI-Tier aufgetreten.  

Mit Inkrafttreten des EU-Tiergesundheitsrechts „Animal Health Law“ (VO (EU) 2016/429iii 

sowie Delegierte und Durchführungsverordnungen) ist es den EU-Mitgliedstaaten und Zonen 

derselben (auf Landes- oder Kreisebene) möglich, den Status „seuchenfrei“ in Bezug auf BVD 

zu erlangen. Schleswig-Holstein ist mit Veröffentlichung der Durchführungsverordnung (EU) 

2022/214iv zur Änderung u.a. des Anhangs VII Teil II der Durchführungsverordnung (EU) 

2021/620v seit 17.02.2022 als Zone eines Mitgliedstaates mit einem genehmigten Tilgungspro-

gramm gelistet. Aufgrund des bisherigen Fortschritts bei der Bekämpfung der BVD im Rahmen 

dieses Tilgungsprogramms wird durch das Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, 

Europa und Verbraucherschutz (MLLEV) des Landes Schleswig-Holstein bis spätestens 

20.04.2023 bei der Europäischen Kommission ein Antrag auf Gewährung des Status „seuchen-

frei“ aufgrund historischer Daten und Überwachungsdaten gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buch-

stabe d Ziffer ii der Verordnung (EU) 2016/429 für die Kreise und kreisfreien Städte gestellt 

die den Anforderungen für die Gewährung des BVD-Freiheitsstatus gemäß Anhang IV Teil VI 

Kapitel 2 Abschnitt 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689vi  genügen. Hierzu gehört 

auch der Kreis Plön. 

Die rechtliche Grundlage der Anforderungen zur Gewährung und Aufrechterhaltung des Status 

„seuchenfrei“ auf der Grundlage historischer Daten und Überwachungsdaten ergibt sich aus 
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Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b i.V.m. Artikel 72 Buchstabe f i.V.m. Anhang IV Teil VI Ka-

pitel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689. Eine der Voraussetzungen ist gemäß An-

hang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitt 1 Buchstabe a das Verbot einer Impfung gegen die Seuche. 

Artikel 71 der Verordnung (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, zu-

sätzlich zu den Seuchenbekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnah-

men festzulegen, sofern die nationalen Maßnahmen dem europäischen Recht genügen und zur 

Bekämpfung der Ausbreitung der Seuche erforderlich und verhältnismäßig sind. Die nationale 

BVDV-Verordnung gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforderungen 

als das europäische Recht stellt oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erforderlich und 

verhältnismäßig sind. Gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 der BVDV-Verordnung kann die zustän-

dige Behörde die Impfung der Rinder eines bestimmten Gebietes gegen die BVDV-Infektion 

verbieten, wenn Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen. 

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Mit der Erlangung des BVD-Freiheitsstatus gehen ver-

pflichtende Zusatzgarantien beim Verbringen von Rindern nach Schleswig-Holstein einher, die 

es dem Kreis Plön ermöglichen, ihre Rinderbestände vor BVDV-Neuinfektionen zu schützen. 

Bei den genannten Zusatzgarantien handelt es sich je nach Herkunft der verbrachten Tiere um 

zusätzliche virologische sowie serologische Untersuchungen vor dem Transport der zu verbrin-

genden Tiere, um sicherzustellen, dass von diesen Tieren keine Gefahr einer Verschleppung 

des Virus ausgeht. Dieser Schutz vor einer (Wieder-)Einschleppung des Virus ist mit einer suk-

zessiven und signifikanten Verbesserung des Tiergesundheitsniveaus verbunden. Insofern hat 

das für die Erlangung des BVD-Freiheitsstatus notwendige Impfverbot langfristig unmittelbare 

und praktische Auswirkung auf die Tierseuchenbekämpfung und -prävention und somit auf die 

Tiergesundheit der Rinderbestände.  

Da die Erlangung der BVD-Freiheit eine verbesserte Prävention vor und Bekämpfung der BVD 

bedingt, kann konstatiert werden, dass Belange der Tierseuchenbekämpfung einem Impfverbot 

nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 BVDV-V nicht nur nicht entgegenstehen, sondern vielmehr das 

Impfverbot indirekt sogar der Tierseuchenbekämpfung dienlich ist.  

Darüber hinaus hat das Impfverbot auch einen direkten Einfluss auf die Diagnostik im Rahmen 

der Tierseuchenbekämpfung und -prävention: In der serologischen Diagnostik ist eine Unter-

scheidung zwischen mit Feldvirus infizierten Tieren einerseits und geimpften Tieren anderer-

seits nicht möglich. Im Rahmen der Etablierung serologischer Testverfahren ist es obligato-

risch, den Anteil geimpfter Tiere an der Gesamtpopulation zu reduzieren. Je mehr geimpfte 

Tiere vorhanden sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von serologisch positiven Nach-

weisen, die u.U. den BVD-Freiheitsstatus auf Betriebsebene gefährden können. Zudem könnte 

die Nichtunterscheidbarkeit geimpfter Tiere von mit Feldvirus infizierten Tieren das Erkennen 

eines Seuchenausbruchs einschränken und ein frühzeitiges Einsetzen von Seuchenbekämp-

fungsmaßnahmen dadurch erschweren. Nur durch ein BVD-Impfverbot kann über eine sukzes-

sive Reduktion des Anteils der gegen BVD geimpften Rinder langfristig sichergestellt werden, 

dass serologische Untersuchungsergebnisse einwandfrei interpretiert und eingeordnet werden 

können.  

Das Verbot der Impfung ist geeignet, erforderlich und angemessen. Es ist geeignet, um den 

Anteil nicht geimpfter Tiere innerhalb der Rinderpopulation im Kreis Plön zu erhöhen, Rein-

fektionen zu vermeiden und es ist Voraussetzung dafür, dass der Kreis Plön den Status „seu-

chenfrei“ erlangen kann. Es ist erforderlich, da unter Berücksichtigung des Erregers und dessen 
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Verbreitungseigenschaften keine mildere, aber gleich wirksame Maßnahme zur Verfügung 

steht. Zudem ist das Impfverbot auch erforderlich, um die Anerkennung „seuchenfrei“ durch 

die EU überhaupt erreichen zu können. Das Impfverbot ist ferner angemessen, da das öffentli-

che Interesse an der Bekämpfung der Seuche und dem Schutz der Tiere vor Krankheiten sowie 

das Interesse, den Status „seuchenfrei“ zu erlangen, höher einzuschätzen sind als das wirtschaft-

liche Interesse einzelner Halterinnen oder Haltern von Rindern oder deren Interesse an einer 

Impfung. 

 

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnungvii kann die sofortige Vollzie-

hung im öffentlichen Interesse besonders angeordnet werden. Diese Voraussetzung liegt hier 

vor, da die Ausbreitung der BVD und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch 

wirtschaftlichen Folgen sofort unterbunden werden muss. Es besteht ein öffentliches Interesse 

daran, dass keine BVDV-Infektionen bspw. durch Zukauf infizierter Tiere auftreten und dass 

bei Vorliegen einer BVDV-Infektion möglichst frühzeitig eine eindeutig interpretierbare Di-

agnostik und ggf. notwendige Seuchenbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden können.  

Das Bestehen eines Impfverbotes ist notwendige Voraussetzung, um den Status „seuchenfrei“ 

zu erhalten. Die Erlangung desselben bedingt nicht nur ein hohes abgesichertes Tiergesund-

heitsniveau durch die zusätzlichen Untersuchungen, die beim Verbringen von Rindern in den 

Kreis Plön eingefordert werden können, sondern auch erhebliche Vorteile für den Handel und 

die Vermarktung von Rindern in andere „seuchenfreie“ Gebiete innerhalb Deutschlands und 

der EU. Eine Nicht-Erreichung des Freiheitsstatus würde für alle Halterinnen und Haltern von 

Rindern schwere negative wirtschaftliche Folgen mit sich bringen.  

Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung durch Rechtsmittel mit aufschiebender Wir-

kung, könnte der BVD-Freiheitsstatus nicht erlangt werden, sodass eine bessere Absicherung 

der Rinderbestände nach außen nicht möglich wäre und der (Wieder-)Einschleppung der 

BVD sogar Vorschub geleistet werden würde. Darüber hinaus würden weitere Impfungen ei-

nerseits eine Teilnahme der impfenden Betriebe an Verfahren des serologischen Monitorings 

verunmöglichen, andererseits könnten durch die Nichtunterscheidbarkeit geimpfter von infi-

zierten Tieren im Rahmen der Diagnostik bei BVD-Verdachtsfällen und -Ausbrüchen Unter-

suchungsergebnisse nicht eindeutig interpretiert werden, was eine Eindämmung der BVD im 

betroffenen Betrieb erschweren würde. In ersterem wie auch in letzterem Fall entstünden den 

Halterinnen und Haltern von Rindern erhebliche wirtschaftliche Schäden.  

Es liegt im öffentlichen Interesse, dass auch während eines Rechtsmittelverfahrens die erfor-

derlichen Seuchenerkennungsmaßnahmen durchgeführt werden können und der Kreis Plön 

als „seuchenfrei“ in Bezug auf BVD bei gehaltenen Rindern anerkannt wird und bleibt. Mit 

der Erteilung des Status „seuchenfrei“ sind tiergesundheitliche Garantien in Form zusätzlicher 

Transportuntersuchungen zum Schutz vor dem Eintrag der BVD in die Rinder haltenden Be-

triebe verbunden. Die Maßnahmen dienen dem Schutz hoher Rechtsgüter. Die Gefahr der 

Weiterverbreitung der Seuche und der damit verbundenen wirtschaftlichen Schäden sind hö-

her einzuschätzen als persönliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines 

eingelegten Rechtsbehelfs.  
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Hinweise 

Jeder Verdacht der Infektion eines Rindes mit BVDV ist  unverzüglich der Veterinär- und Le-

bensmittelaufsicht des Kreises Plön, Hamburger Straße 17/18, 24306 Plön, Telefon 04522-

743-270, E-Mail: vetabt@kreis-ploen.de anzuzeigen (§ 4 Tiergesundheitsgesetz - Tier-

GesGviii).  

Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

dieser Tierseuchenverfügung zuwiderhandelt. Verstöße gegen diese Tierseuchenverfügung 

können gemäß § 6 Abs. 1 BVDV-Verordnung i.V.m. § 32 Abs. 2 TierGesG, als Ordnungs-

widrigkeiten mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenen Bußgeld bis zu 

30.000 Euro geahndet werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kreis Plön, Die Landrätin, Amt für Sicherheit, Ord-

nung und Veterinärwesen, Hamburger Str. 17/18, 24306 Plön, einzulegen. 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO hat der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Daher 

sind trotz eines eingelegten Widerspruchs die in der Allgemeinverfügung benannten Verpflich-

tungen unverzüglich zu befolgen. Auf Antrag kann das schleswig-holsteinische Verwaltungs-

gericht in 24837 Schleswig, Brockdorff-Rantzau-Straße 13 die aufschiebende Wirkung des Wi-

derspruchs ganz oder teilweise wiederherstellen. 

 

Plön, 18.04.2023 

 

Kreis Plön – Die Landrätin – 

Amt für Sicherheit, Ordnung und Veterinärwesen 

Abteilung Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 

Im Auftrag 

gez. Dr. Köpke, Amtstierärztin 

 

i BVDV-Verordnung vom 27. Juni 2016 (BGBl. I S. 1483) in der zurzeit gültigen Fassung 
ii Landesverwaltungsgesetz (LVwG) vom 02.06.1992 (GVOBl. S. 243), in der zurzeit gültigen Fassung 
iii Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 
iv Durchführungsverordnung (EU) 2022/214 der Kommission vom 17. Februar 2022 zur Änderung bestimmter 

Anhänge der Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 hinsichtlich der Genehmigung oder Aberkennung des 

Status „seuchenfrei“ für bestimmte Mitgliedstaaten oder Zonen oder Kompartimente dieser Mitgliedstaaten in 

Bezug auf bestimmte gelistete Seuchen und hinsichtlich der Genehmigung von Tilgungsprogrammen für be-

stimmte gelistete Seuchen 
v Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 der Kommission vom 15. April 2021 mit Durchführungsbestimmun-

gen zur Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Genehmigung 

des Status „seuchenfrei“ und des Status der Nichtimpfung für bestimmte Mitgliedstaaten oder Zonen oder Kom-

partimente dieser Mitgliedstaaten in Bezug auf bestimmte gelistete Seuchen und der Genehmigung von Til-

gungsprogrammen für diese gelisteten Seuchen 
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vi Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verord-

nung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwa-

chung, Tilgungsprogramme und den Status „seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen 
vii Verwaltungsgerichtsordnung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), in der zurzeit gültigen Fassung 
viii Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz) 


